
Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten Jutta Widmann FREIE WÄHLER
vom 29.03.2016

Detektoren am Flughafen München

Ich frage die Staatsregierung:
 
1.  Welche Geräte werden aktuell am Flughafen München 

zur Kontrolle der Passagiere auf Sprengstoffe verwen-
det?

 
2.  Gibt es aktuell noch gesundheitliche Probleme bzw. 

Auswirkungen bei der Handhabung der Sprengstoff-
suchgeräte?

 a) Wenn ja, welche?
 
3.  Sind bei den letzten Jahres wegen der Sprengstoff-

suchgeräte erkrankten Mitarbeitern langfristige ge-
sundheitliche Schäden festgestellt worden?

 a) Wenn ja, in wie vielen Fällen?
 b) Wenn ja, welche gesundheitlichen Folgeschäden wur-

den festgestellt?
 
4.  Gibt es für die Aufstellung und den Betrieb der Gerä-

te bestimmte technische Voraussetzungen, Sicher-
heitsvorkehrungen (z. B. spezielle Räume, begrenzte 
Anzahl der Untersuchungen pro Stunde, Lüftungsvor-
schriften, Abzuganlage etc.)?

 a) Wenn ja, wer überprüft, ob diese Voraussetzungen 
eingehalten werden (TÜV, interne oder externe Fir-
men)?

 
5.  Wer ist für die Aufstellung und korrekte Handhabung 

der verwendeten Sprengstoffsuchgeräte verantwort-
lich?

Antwort
des Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr
vom 26.04.2016

Zu 1.:
Aktuell werden am Flughafen München bei der Passagier-
kontrolle Sprengstoffdetektionsgeräte vom Typ Thermo Fi-
scher EGIS III, Morpho Itemiser 4DX und Implant Science 
Sniffer QS-B220 eingesetzt.

Zu 2. und 2. a):
Nein. Soweit von einzelnen Mitarbeitern Geruchsentwicklun-
gen bei den Geräten Itemiser und Sniffer gemeldet wurden 
und von diesen über Beschwerden wie Halskratzen, Hus-
ten, Kopfschmerzen etc. berichtet wurde, wie sie typisch bei 
Erkältungserkrankungen vorkommen, können diese nicht 
nachweislich mit dem Betrieb dieser Geräte in Verbindung 
gebracht werden.

Zu 3. bis 3. b):
Nein. Nach Auskunft des Betriebsarztes der Sicherheitsge-
sellschaft am Flughafen München GmbH (SGM) und einer 
Stellungnahme des Institutes für Arbeits-, Sozial- und Um-
weltmedizin der Ludwig-Maximilians-Universität München 
(LMU) vom 30. Oktober 2015 bestand durch die Ausgasun-
gen der Sprengstoffspürgeräte außer kurzfristigen Irritati-
onswirkungen weder eine Gefahr von Erkrankungen noch 
von langfristigen Folgeschäden.

Zu 4. und 4. a):
Nein. Über für jedes elektronische Gerät geltende allgemei-
ne Betriebsbedingungen hinaus (wie z. B. Umgebungstem-
peratur über 0° C) bestehen keine besonderen zusätzlichen 
technischen Voraussetzungen und Sicherheitsvorkehrun-
gen.

Zu 5.:
Die Luftsicherheitsbehörde Luftamt Südbayern beschafft 
die Geräte und legt die Aufstellungsstandorte der Geräte in 
Abstimmung mit der SGM fest. Die ordnungsgemäße Hand-
habung der Geräte liegt in der Verantwortung des jeweiligen 
Bedieners (hier: SGM).
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